
































































Allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls für den Bau 
einer Straße nach Landesrecht

Im Rahmen der Änderung Nr. 11 des Bebauungsplans
Hom 124 - Erweiterung der Feuerwache Kirchhörde -

Stadt Dortmund, Juli 2018

Rechtsgrundlage:

13a Abs. 1 Satz 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 / FNA 213-1) in 
Verbindung mit Nr. 8 der Anlage 1 zu § 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG 
NW) vom 29.04.1992 (GV.NRW. S. 175), § 1 Abs. 1 UVPG NW, Anlage 
2 zum UVPG NW



1. Anlass

Mit der Änderung Nr. 11 des Bebauungsplans Hom 124 sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Erweiterung der Feuerwache Kirchhörde (Hellerstraße 8) 

geschaffen werden. Das Änderungsverfahren soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a 

BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt werden, sofern die 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB ist das beschleunigte 

Verfahren u.a. ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von 

Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Landesrecht unterliegen.

Nach der Nr. 8 der Anlage 1 zu § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 

Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) unterliegt der „Bau einer sonstigen Straße nach 

Landesrecht“ der „allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls“. Die Rechtsverhältnisse der 

öffentlichen Straßen sind im Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(StrWG NRW) geregelt. Bei der Hellerstraße handelt es sich um eine Gemeindestraße 

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrWG NRW. Für die Erweiterung der Feuerwache wird die 

Hellerstraße teilweise um ca. 15 - 25 m in Richtung Süden verlagert. Durch die Festsetzung 

von öffentlicher Verkehrsfläche im Rahmen der Änderung Nr. 11 des Bebauungsplans Hom 

124 soll die Verlegung der Hellerstraße planungsrechtlich ermöglicht werden. Damit wird ein 

Vorhaben im Sinne der Nr. 8 der Anlage 1 zu § 1 UVPG NW begründet. Voraussetzung für 

die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist, dass die geplante Straßenverlegung 

nicht der Pflicht zu Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegt, was 

im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls zu prüfen ist.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ist anhand der Kriterien der Anlage 2 zum UVPG 

NW durchzuführen. Bei der Vorprüfung ist gemäß § 3c UVPG zu berücksichtigen, inwieweit 

Umweltauswirkungen durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs-

und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. Bei der allgemeinen 

Vorprüfung ist auch zu berücksichtigen, inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leistung, die die 

Vorprüfung eröffnen, überschritten werden. Sollte die überschlägige Prüfung unter 

Berücksichtigung der in der Anlage 2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  

(UVPG) aufgeführten Kriterien zu dem Ergebnis kommen, dass das Vorhaben erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, ist eine UVP durchzuführen.
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2. Vorprüfung des Einzelfalls

In der folgenden Tabelle sind die gemäß Anlage 2 UVPG NW zu prüfenden Kriterien 

aufgeführt und zu jedem Kriterium erfolgt eine Einschätzung der Erheblichkeit sowie eine 

Erläuterung der Gründe, die zur jeweiligen Einschätzung führen:

Nr. Kriterien Beschreibung Einschätzung der 
Erheblichkeit möglicher 
negativer Umwelt-
auswirkungen durch das Vor-
haben

I. Merkmale des Vorhabens

Die Merkmale des Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen:

1.1 Größe des Vorhabens, Bei dem Vorhaben handelt es 
sich um eine Teilverlegung der 
Hellerstraße. Ein ca. 60 m langes 
Teilstück der Hellerstraße soll um 
ca. 15 - 25 m in Richtung Süden 
verlagert werden. Die Breite der 
geplanten Verkehrsfläche wird 
inkl. der Gehwege 11,50 m 
betragen. Zudem wird die 
Buswendeschleife geringfügig 
modifiziert.

Im UVPG NW ist für die 
„sonstigen Straßen nach 
Landesrecht“ keine 
Bagatellgrenze für die allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls 
festgelegt. Bei dem hier 
vorliegenden Fall handelt es sich 
um eine Maßnahme sehr 
geringer Größe, da in erster Linie 
nur ein Straßenteil verlagert 
werden soll. Die Auswirkung ist 
unerheblich.

1.2 Nutzung und Gestaltung von 
Wasser, Boden, Natur und 
Landschaft,

Im Vergleich zum Ist-Zustand 
wird zusätzliche Fläche 
versiegelt. Durch die 
„Verschwenkung“ der 
Hellerstraße werden ca. 1.150 m² 
des landwirtschaftlichen
Grundstücks, das sich südlich 
der heutigen Feuerwache 
befindet, beansprucht. Die 
Freifläche liegt in einem 
festgesetzten Wohngebiet 
gemäß dem Bebauungsplan 
Hom 124 (jedoch außerhalb des 
Baufensters).

Es werden in erster Linie die 
Funktionen des Wasserhaushalts 
sowie als Lebensraum, Abbau-, 
Ausgleichs- und Aufbaumedium 
eingeschränkt. Die Untere 
Bodenschutzbehörde hat im 
Rahmen der 
Behördenbeteiligung mitgeteilt, 
dass ein bodenschutzrechtlicher 
Kompensationsbedarf nicht 
besteht. Aufgrund der 
zusätzlichen Versiegelung einer 
bislang unversiegelten Fläche 
wird die Versickerung des 
Regenwassers in diesem Bereich 
eingeschränkt. Örtlich und 
punktuell wird sich die 
Landschaft durch die zusätzlich 
in Anspruch genommene Fläche 
ändern. Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt sind aufgrund 
der geringen Plangebietsgröße 
nicht zu erwarten. Die 
Auswirkungen sind insgesamt 
unerheblich.

1.3 Abfallerzeugung, Der teilweise Rückbau der 
bisherigen Hellerstraße ist 
erforderlich. Für die Herrichtung 
der neuen Trasse ist eine 
Auskofferung für das 
Schotterbett notwendig. Durch 
den Betrieb der Straße fallen 
auch zukünftig Abfälle in Form 
von Straßenkehricht an.

Die Auswirkungen in 
abfalltechnischer Hinsicht sind 
insgesamt unerheblich.
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1.4 Umweltverschmutzung und 
Belästigungen,

Während der Bauphase sowie im 
späteren Betrieb der Straße kann 
es zu Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Staub- und 
Schadstoffemissionen kommen.

Die mit dem Baustellenbetrieb
verbundenen 
Umweltbelastungen sind 
temporär und durch die für das 
Baugewerbe einschlägigen 
Gesetze/ Verordnungen 
begrenzt. Die Teilverlegung der 
Hellerstraße dient lediglich der 
Erweiterung der Feuerwache 
Kirchhörde. Durch die 
„Verschiebung“ der Hellerstraße 
gen Süden sinkt die 
Lärmbelastung im nördlichen 
Bereich des Plangebiets 
geringfügig, während sie im 
südlichen Teil zunimmt. Mit einer 
zusätzlichen Verkehrsbelastung 
durch die Feuerwehr bzw. durch 
die Teilverlegung ist nicht zu 
rechnen. Die Auswirkungen sind 
insgesamt unerheblich.

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit 
Blick auf verwendete Stoffe und 
Technologien.

Die verlegte Hellerstraße soll im 
Separationsprinzip ausgebaut 
werden, d.h. Gehwege sollen 
fahrbahnbegleitend angelegt 
werden.

Es handelt sich lediglich um eine 
„Verschiebung“ eines Teils der 
Hellerstraße, die das Unfallrisiko 
auf dem Teilstück nicht 
maßgeblich beeinflusst. Die 
Auswirkungen sind insgesamt 
unerheblich.

II. Standort der Vorhaben

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, ist 
insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit 
anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1 bestehende Nutzung des 
Gebietes, insbesondere als 
Fläche für Siedlung und 
Erholung, für land-, forst- und 
fischereiwirtschaftliche 
Nutzungen, für sonstige 
wirtschaftliche und öffentliche 
Nutzungen, Verkehr, Ver- und 
Entsorgung (Nutzungskriterien),

Die Fläche, die für die Verlegung 
der Hellerstraße beansprucht 
werden soll, wird derzeit 
landwirtschaftlich genutzt. Im 
bisherigen Bebauungsplan Hom 
124 ist die Fläche als 
Wohngebiet festgesetzt.

Die landwirtschaftliche Fläche, 
die für den Straßenbau 
beansprucht wird, hat aufgrund 
der angrenzenden Freiraum-
bereiche für den Menschen eine 
untergeordnete Aufenthalts-
funktion. Die ortsbildprägende 
Verkehrsinsel mit der Gemeinen 
Rosskastanie bleibt modifiziert 
erhalten. Effekte auf die 
Landwirtschaft sind aufgrund der 
geringen Flächengröße nicht zu 
erwarten. Die überbaubare 
Grundstücksfläche des Wohn-
gebiets wird nicht tangiert 
(Baufenster befindet sich weiter 
südlich). Die Auswirkungen sind 
insgesamt unerheblich.

2.2 Reichtum, Qualität und 
Regenerationsfähigkeit von 
Wasser, Boden, Natur und 
Landschaft des Gebietes 
(Qualitätskriterien),

Im Vergleich zum Ist-Zustand 
wird zusätzliche Fläche 
versiegelt. Durch die 
„Verschwenkung“ der 
Hellerstraße werden ca. 1.150 m² 
des landwirtschaftlichen
Grundstücks, das sich südlich 
der heutigen Feuerwache 
befindet, beansprucht. Die 
Freifläche liegt in einem 
festgesetzten Wohngebiet 
gemäß dem Bebauungsplan 
Hom 124 (jedoch außerhalb des 

Es werden in erster Linie die 
Funktionen des Wasserhaushalts 
sowie als Lebensraum, Abbau-, 
Ausgleichs- und Aufbaumedium 
eingeschränkt. Die Untere 
Bodenschutzbehörde hat im 
Rahmen der 
Behördenbeteiligung mitgeteilt, 
dass ein bodenschutzrechtlicher 
Kompensationsbedarf nicht 
besteht. Aufgrund der 
zusätzlichen Versiegelung einer 
bislang unversiegelten Fläche 



Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur Änderung Nr. 11 des Bebauungsplans Hom 124
__________________________________________________________________________________________

5

Baufensters). wird die Versickerung des 
Regenwassers in diesem Bereich 
eingeschränkt. Örtlich und 
punktuell wird sich die 
Landschaft durch die zusätzlich 
in Anspruch genommene Fläche 
ändern. Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt sind aufgrund 
der geringen Plangebietsgröße 
nicht zu erwarten. Die 
Auswirkungen sind insgesamt 
unerheblich.

2.3      Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und 
              Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 
Absatz 1 Nummer 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 
nach § 42a des 
Landschaftsgesetzes, 
einschließlich einstweilig 
sichergestellter 
Naturschutzgebiete gemäß § 22 
Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 
soweit nicht bereits von Nummer 
2.3.1 erfasst,

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.

2.3.3 Nationalparke nach § 24 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 
soweit nicht bereits von Nummer 
2.3.1 erfasst,

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.

2.3.4 Landschaftsschutzgebiete nach § 
26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 
nach 42a des 
Landschaftsgesetzes, 
einschließlich einstweilig 
sichergestellter 
Landschaftsschutzgebiete nach 
22 Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des 
Bundesnaturschutzgesetzes,

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.

2.3.6 geschützte 
Landschaftsbestandteile, 
einschließlich Alleen, nach § 29 
des Bundesnaturschutzgesetzes, 
nach § 47a des 
Landschaftsgesetzes,

Im Plangebiet befindet sich mit 
der Gemeinen Rosskastanie ein 
geschützter Landschaftsbestand-
teil. Aufgrund ihres Größe und 
ihres Alters – der Baum stammt 
aus den 1920er Jahren - prägt 
die Pflanze den Bereich der 
Buswendeschleife.

Durch den Straßenumbau wird 
die Gemeine Rosskastanie nicht 
tangiert. Die Auswirkung ist 
daher unerheblich.

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope 
nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 
nach § 62 des 
Landschaftsgesetzes,

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 

nicht vorhanden Unerheblich, da nicht relevant.
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Heilquellenschutzgebiete nach § 
53 Absatz 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes, 
Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 
des Wasserhaushaltsgesetzes 
sowie Überschwemmungs-
gebiete nach § 76 des 
Wasserhaushaltsgesetzes,

2.3.9 Gebiete, in denen die in den 
Gemeinschaftsvorschriften 
festgelegten Umweltqualitäts-
normen bereits überschritten 
sind,

In der 39. BImSchV sind für 
bestimmte Luftschadstoffe 
Grenzwerte festgelegt, die zum 
Schutz der menschlichen 
Gesundheit einzuhalten sind. So 
enthält die 39. BImSchV u. a. 
Immissionswerte für 
Stickstoffdioxid (NO2), für 
Feinstaub (PM10 und PM2,5), 
Blei, Benzol, Kohlemonoxid. Mit 
der 39. BImSchV wurde die 
Luftqualitätsrichtlinie  durch 
Novellierung des Bundes-
Immissionsschutzgesetztes 
(BImSchG) und durch die 
Einführung der 39. BImSchV in 
nationales Recht umgesetzt. Es 
ist Aufgabe der 
Luftreinhalteplanung, die 
Einhaltung der Grenzwerte zu 
gewährleisten. Zum Zwecke der 
Luftreinhaltung wurden von der 
Bezirksregierung Arnsberg 
Aktions- und Luftreinhaltepläne 
aufgestellt. Für den Bereich der 
Stadt Dortmund gilt der 
„Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 
2011 – Teilplan Ost“.

Der Einfluss (bzw. eine 
zusätzliche Belastung) durch die 
Bebauungsplanänderung auf die 
vorliegende Luftschadstoff-
konzentration ist zu 
vernachlässigen. Die Auswirkung 
ist unerheblich.

2.3.10 Gebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte im 
Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 
2 des Raumordnungsgesetzes,

Die Stadt Dortmund ist nach dem 
Landesentwicklungsplan (LEP 
NRW) als Oberzentrum 
eingestuft. Der Regionalplan 
Regierungsbezirk Arnsberg 
2004, Teilabschnitt Oberbereich 
Dortmund – westlicher Teil stellt 
den Planbereich als 
„Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB)“ dar.

Das Plangebiet liegt im Süden 
von Dortmund und am Rande 
des Siedlungsbereichs mit 
vergleichsweise geringer 
Bevölkerungsdichte. Die 
Auswirkung der geplanten  
Maßnahme ist unerheblich.

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, 
die von der durch die Länder 
bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als 
archäologisch bedeutende 
Landschaften eingestuft worden 
sind.

Das Gebäude der Feuerwehr 
steht unter Denkmalschutz 
(Denkmallistennummer Ao308). 
Die Untere Denkmalschutz-
behörde wurde daher in das 
Änderungsverfahren einge-
bunden und die denkmal-
pflegerischen Belange sind in 
den Bebauungsplan einge-
flossen.

Der geplante Straßenumbau 
tangiert nicht das denkmal-
geschützte Gebäude der 
Feuerwache. Die Auswirkung ist 
unerheblich.
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3. Zusammenfassende Bewertung 
(Merkmale der möglichen Auswirkungen)

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der unter den 

Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Folgendem 

Rechnung zu tragen. Nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls ergeben sich durch 

das Vorhaben keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen. Im Wesentlichen ist dies 

durch folgende Aspekte begründet:

Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevölkerung)

Die Auswirkungen des Vorhabens beschränken sich auf die Anlieger im Bereich des 

Plangebiets. Da lediglich ein ca. 60 m langes Teilstück der Hellerstraße um ca. 15 - 25 m in 

Richtung Süden verlagert werden soll, ist das Ausmaß der Auswirkungen insgesamt 

unerheblich.

Etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen

Auswirkungen mit grenzüberschreitender Charakter sind nicht zu erwarten.

Schwere und der Komplexität der Auswirkungen

Von dem Vorhaben sind keine Schutzgüter oder andere ökologisch wertvolle Bereiche von 

Natur und Landschaft erheblich betroffen. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme

mit einem geringen Umfang. Die Schwere und Komplexität der Auswirkungen auf die Umwelt 

sind unerheblich.

Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen

Die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen sind gut überschaubar.

Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen

Die Auswirkungen durch die Bautätigkeit sind nur temporär. Die durch den Betrieb der 

Straße zu erwartenden Umweltauswirkungen unterscheiden sich nicht erheblich von denen 

der heutigen Hellerstraße, da es sich nur um eine Straßenteilverlegung handelt.

Die abschließende Bewertung des geplanten Straßenumbaus ergibt, dass insgesamt keine 

erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Das geplante Vorhaben 

bedarf keiner UVP nach den Vorschriften des UVPG NW. Durch die Änderung Nr. 11 des 

Bebauungsplans Hom 124 werden keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet.
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Auftrag und Beurteilungsgrundlagen 
 
Durch die 11. Änderung des Bebauungsplans Hom 124 (Anlage 1) soll der Ausbau der Feuerwa-
che Kirchhörde ermöglicht werden. Damit eine neue Fahrzeughalle entstehen kann ist die Heller-
straße nach Süden zu verlegen. Zur Ermittlung der Lärmimmissionen durch Verkehrsgeräusche 
im Umfeld des Änderungsgebietes sollen schalltechnische Berechnungen durchgeführt werden. 
Weiterhin ist zu ermitteln, ob die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch die Verlegung 
der Straße eingehalten werden.  Der hierzu vorliegende Bericht aus Januar 2018 war aufgrund 
neuer Verkehrszahlen und einer veränderten Lage der Straße zu aktualisieren. 
 
Die Wirkungen der Verkehrsgeräusche sind zunächst nach der DIN 18005 zu bewerten.  
Die schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 betragen:  
 
Reines Wohngebiet  tags 50 dB(A)  nachts 40 dB(A) 
Allgemeines Wohngebiet tags 55 dB(A)  nachts 45 dB(A) 
Mischgebiet   tags 60 dB(A)  nachts 50 dB(A) 
 
Beim Bau oder wesentlichen Änderungen von öffentlichen Straßen sind zudem die Vorgaben der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu beachten. Die Verlegung der Hellerstraße und 
die Verlängerung der Busschleife werden als Neubau einer Straße im Sinne der 16.BImSchV   
§1 Abs. 1 angesehen. Dementsprechend dürfen die in der 16.BImSchV genannten 
Immissionsgrenzwerte durch die neu gebauten Straßenabschnitte nicht überschritten werden. 
Andere bestehende Straßenabschnitte bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt. Die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen für: 
 
Allgemeine und Reine Wohngebiete   59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts sowie 
Mischgebiete      64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts. 
 
Die Lage der betrachteten Immissionsorte ist der Anlage 2 im Anhang zu entnehmen. Entspre-
chend des gültigen Bebauungsplans Hom 124 liegen die bestehenden Gebäude in einem Reinen 
Wohngebiet. Weiterhin ist im Bebauungsplan ein südlich an den Straßenverlauf der Hellerstraße 
angrenzendes bisher nicht bebautes Baufeld ebenfalls als Reines Wohngebiet festgesetzt. Auch 
hier wird ein Immissionsort berücksichtigt. Der Bereich des Feuerwehrhauses soll als Fläche für 
den Gemeinbedarf festgesetzt werden. Dementsprechend werden hier die Orientierungswerte 
bzw. Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet zu Grunde gelegt.  
 
 
Berechnungsgrundlagen 
 
Die Verkehrszahlen für die umliegenden Straßen wurden uns vom Fachbereich Mobilitätspla-
nung des Stadtplanungs- und Bauordnungsamtes zur Verfügung gestellt: 
 

Straße                Tags nachts 
 Kfz/24h Kfz/h Lkw-Anteil Kfz/h Lkw-Anteil 
Schneiderstraße 
 südl. Hellerstraße 

3200 189 2,0 % 25 2,1 % 

Schneiderstraße 
nördl. Hellerstraße 

3750 220 2,0 % 29 3,0 % 

Hellerstraße 3950 232 2,0 % 32 2,0 % 
Busschleife 100 6 39,4 % 1 68,7 % 
Schneiderstraße nördl. 
Busschleife 

3750 232 2,6 % 29 4,5 % 
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Die Zahlen basieren auf einer Verkehrszählung im April 2018. Für alle Straßen wird von einer 
zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h ausgegangen.  
Die Verkehrszahlen und die zulässigen Geschwindigkeiten werden durch die Umbaumaßnah-
men nicht verändert. 
 
Die Berechnungen erfolgten auf der Basis eines digitalen Geländemodells mit der Software 
SoundPlan 8.0.  
 
 
Beurteilung des Straßenneubaus nach der 16. BImSchV 
 

 In den Anlagen 3 bis 6 ist die flächenhafte Schallausbreitung des Straßenverkehrslärms durch 
die neu gebauten bzw. geänderten Straßenabschnitte dargestellt. Zu dieser Situation stellt die 
Anlage 15 die Pegel am Gebäude tabellarisch dar.  
 
Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an keinem beste-
henden Gebäude überschritten werden.  
  
Im Nordosten des Baufeldes südlich der verlegten Hellerstraße ergeben sich für einen sehr 
kleinen Bereich geringfügige Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
ausschließlich nachts (vgl. Anlagen 4 und 6). Dabei ist zu berücksichtigen, dass den 
Berechnungen noch nicht die Ausbauplanung der Straße zugrunde gelegt werden konnte. 
Hierdurch können sich noch Änderungen der Werte ergeben.  
 
 
Beurteilung des Straßenverkehrslärms im und im Umfeld des Plangebietes 
 
In den Anlagen 7 -10 ist die flächenhafte Schallausbreitung in der heutigen Bestandssituation 
dargestellt.  
Die Berechnung zeigt, dass bereits heute die Orientierungswerte der DIN 18005 für Reine 
Wohngebiete an allen untersuchten Immissionsorten z. T. deutlich überschritten werden. Die 
Überschreitungen betragen bis zu 12,7 dB(A) tags und 14,9 dB(A) nachts. Die berechneten 
Immissionsorte befinden sich jedoch an den der Schneiderstraße zugewandten Fassaden. Die 
Schneiderstraße stellt für die meisten Immissionsorte die maßgebliche Quelle dar, da sie am 
stärksten befahren ist und nahe an den Immissionsorten liegt. An den straßenabgewandten Fas-
saden treten wie den Karten zu entnehmen ist deutlich geringere Werte auf.  
 
In den Anlagen 11 -14 ist die flächenhafte Schallausbreitung in der zukünftigen Situation 
dargestellt. Die Anlage 16 stellt die errechneten Pegel an den Gebäuden für beide Situationen 
und die sich ergebenden Veränderungen tabellarisch dar. 
 
Die Berechnungen zeigen, dass sich die Situation insgesamt nicht wesentlich verändert. An der 
Mehrzahl der Immissionsorte ergibt durch die Verschiebung der Hellerstraße nach Süden und 
damit einer weiteren Entfernung von den meisten Immissionsorten keine Veränderung oder 
eine geringe (<1,0 dB(A)) Abnahme der Pegel.  
Der Pegel am Bestandsgebäude der Feuerwache sinkt erheblich um bis zu 3,3 dB(A) tags und 
2,9 dB(A) nachts. 
 
Eine Zunahme ist nur an den Immissionsorten 1,2,3,4,6 und 17 zu verzeichnen. Wobei die Zu-
nahme an den Immissionsorten 1,3 und 6 maximal 0,2 dB(A) beträgt. Am Immissionsort 4 wird 
der Pegel zwar um maximal 0,6 dB(A) tags und nachts erhöht, allerdings wird hier der Orien-
tierungswert der DIN 18005 für Reine Wohngebiete nur in der Nacht geringfügig überschritten. 
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Am selben Gebäude (Immissionsort 5) sinkt an der Ostfassade durch die Verschiebung der 
Straße der Pegel ab. Am Immissionsort 2 beträgt die Erhöhung 0,6 dB(A) tags und 0,7 dB(A) 
nachts. Die Orientierungswerte werden dann mit Werten von 59,0 dB(A) tags und 50,4 dB(A) 
nachts um 9,0 dB(A) tags und 10,4 dB(A) nachts überschritten. 
 
Die größte Erhöhung der Pegel ergibt sich am Rande des bisher nicht bebauten Baufeldes süd-
lich der Hellerstraße. Der Abstand zur Hellerstraße wird durch die Verlegung deutlich redu-
ziert, so dass sich eine Erhöhung von bis zu 3,9 dB(A) tags und nachts ergibt. Die Pegel 
überschreiten dann mit Werten von 57,4 tags und 48,9 dB(A) nachts die Orientierungswerte für 
Reine Wohngebiete um bis zu 7,4 dB(A) tags und 8,9 dB(A) nachts.  
 
 
Lärmschutzmaßnahmen 
 
Sinnvolle aktive Lärmschutzmaßnahmen sind innerhalb des Plangebietes nicht möglich.  
Entlang der Schneiderstraße können aktive Schallschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden, 
da die Grundstücke von der Schneiderstraße erschlossen sind und daher die Zufahrt gewährleis-
tet sein muss. Aktive Schallschutzmaßnahmen südlich der Hellerstraße sind ebenfalls aufgrund 
vorgesehener Grundstückszufahrten nicht umsetzbar. Diese müssten auch, um das Obergeschoß 
zu schützen, eine Höhe von bis zu 5m aufweisen und würden damit das Stadtbild stark beein-
trächtigen. Eine aktive Schallschutzmaßnahme nur im Norden des Baufeldes wäre ferner wenig 
effizient, da hierdurch nur im mittleren Bereich des Baufeldes Pegelreduzierungen erreicht 
werden könnten. Im westlichen und östlichen Bereich des Baufeldes werden die Immissionen 
durch die Verkehre auf der südlichen Hellerstraße und der Schneiderstraße bestimmt.  
 
 

 Immissionsschutzplanerische Beurteilung 
  
 Die Immissionen ausgehend von dem baulich veränderten Abschnitt der Hellerstraße 

überschreiten an den bestehenden Gebäuden nicht die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.  
 Im südlich angrenzenden Baufeld ergeben sich geringfügige Überschreitungen nur für einen 

sehr kleinen Bereich im Nordosten.  
 

Aktive Maßnahmen kommen - wie oben dargelegt - für diesen Bereich nicht in Frage. Sollten 
Gebäude in dem Bereich mit geringfügigen Überschreitungen errichtet werden, sind zwar 
entsprechend der 16.BImSchV ggf. Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen dem Grunde nach 
gegeben. Allerdings ergibt sich bei einer Prüfung gemäß 24. BImSchV aufgrund der 
Schalldämmmaße moderner Fenster und der Höhe der Pegel kein tatsächlicher Anspruch.  

 
 Bereits heute werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Reine Wohngebiete im Umfeld 

des Änderungsbereiches z. T. deutlich überschritten. Durch die Verlegung der Straße ergeben 
sich für die Mehrzahl der untersuchten Immissionsorte keine relevanten Verschlechterungen 
zum Teil sogar leichte Abnahmen der Pegel. 

 
 Durch die sich ergebenden Zunahmen durch die Verlegung der Straße ergibt sich keine völlig 

neue Lärmsituation. Relevante Pegelerhöhungen treten nur an 2 Gebäuden auf. Von den Pegel, 
welche die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung darstellen (70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
nachts), sind die hier berechneten Pegel noch weit entfernt.  

 
 Im Bereich des südlichen Baufeldes treten im nördlichen Bereich deutliche Zunahmen der 

Pegel auf. Aktive Lärmschutzmaßnahmen kommen aufgrund der vorgesehenen Erschließung 
über die Hellerstraße nicht in Betracht. Da die Hellerstraße hier im Norden des Baufeldes ver-



           Seite 4 

läuft, kann mit einer schallschützenden Grundrißgestaltung, in dem also weniger schutzbedürf-
tige Nutzungen nach Norden orientiert werden, Lärmvorsorge getroffen werden. Durch die Pe-
gelsteigerungen ergeben sich keine höheren Anforderungen an die Schalldämmmaße der 
Fenster und Außenbauteile als in der heutigen Situation.  

  
 

 
 
Vennefrohne      12.07.2018



 

 

Anlagen  
 
 

1    Lageplan 
2 Übersicht der Immissionsorte 
3 Straßenverkehrslärm, Neue Straßen nach 16.BImSchV, Tag, in 2m Höhe,   
4 Straßenverkehrslärm, Neue Straßen nach 16.BImSchV, Nacht, in 2m Höhe,   
5 Straßenverkehrslärm, Neue Straßen nach 16.BImSchV, Tag, in 5,6m Höhe,   
6 Straßenverkehrslärm, Neue Straßen nach 16.BImSchV, Nacht, in 2m Höhe,   
7    Straßenverkehrslärm, Bestand, Tag, in 2m Höhe,   
8 Straßenverkehrslärm, Bestand, Nacht, in 2m Höhe,   
9 Straßenverkehrslärm, Bestand, Tag, in 5,6 m Höhe,   
10 Straßenverkehrslärm, Bestand, Nacht, in 5,6m Höhe,   
11 Straßenverkehrslärm, Planung, Tag, in 2m Höhe,   
12 Straßenverkehrslärm, Planung, Nacht, in 2m Höhe,   
13 Straßenverkehrslärm, Planung, Tag, in 5,6 m Höhe,   
14 Straßenverkehrslärm, Planung, Nacht, in 5,6m Höhe,   
15 Einzelpunktberechnung 16.BImSchV 
16 Einzelpunktberechnung Straßenverkehr im Umfeld, Bestand und Planung 
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               WR                MI
    tags:    50 dB(A)       60 dB(A)
nachts:    40 dB(A)       50 dB(A)
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Hom 124 -  Feuerwache Kirchhörde / 11. Änderung des B-Plans

Einzelpunktberechnung nach 16. BImSchV

Immissionsort Nutzung SW HR IGW,T

dB(A)

IGW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

IO 1 WR EG SO 59 49 44,0 35,7 --- ---
1.OG 59 49 45,1 36,8 --- ---

IO 2 WR EG O 59 49 51,4 42,9 --- ---
1.OG 59 49 52,2 43,8 --- ---

IO 3 WR EG N 59 49 48,7 40,5 --- ---
1.OG 59 49 49,1 40,8 --- ---

IO 4 WR EG S 59 49 38,3 29,8 --- ---
1.OG 59 49 40,4 31,9 --- ---
2.OG 59 49 41,4 32,9 --- ---

IO 5 WR EG O 59 49 49,1 40,8 --- ---
1.OG 59 49 50,5 42,3 --- ---
2.OG 59 49 51,0 42,8 --- ---

IO 6 WR EG N 59 49 39,3 32,3 --- ---
1.OG 59 49 39,7 32,5 --- ---
2.OG 59 49 41,3 34,0 --- ---

IO 7 WR EG S 59 49 46,8 38,6 --- ---
1.OG 59 49 46,2 38,0 --- ---
2.OG 59 49 47,3 39,1 --- ---

IO 8 WR EG O 59 49 45,5 37,6 --- ---
1.OG 59 49 46,6 38,8 --- ---
2.OG 59 49 47,7 39,9 --- ---

IO 9 WR EG N 59 49 34,7 27,0 --- ---
1.OG 59 49 35,6 27,9 --- ---
2.OG 59 49 37,0 29,4 --- ---

IO 10 WR EG O 59 49 43,8 35,9 --- ---
1.OG 59 49 44,6 36,8 --- ---
2.OG 59 49 45,4 37,6 --- ---

IO 11 WR EG S 59 49 35,2 27,9 --- ---
1.OG 59 49 37,4 30,2 --- ---
2.OG 59 49 38,5 31,2 --- ---

IO 12 WR EG O 59 49 39,2 31,3 --- ---
1.OG 59 49 39,9 32,0 --- ---
2.OG 59 49 40,5 32,6 --- ---

IO 13 WR EG SW 59 49 40,1 32,0 --- ---
1.OG 59 49 40,7 32,7 --- ---

IO 14 WR EG W 59 49 46,1 39,1 --- ---
1.OG 59 49 46,9 39,8 --- ---
2.OG 59 49 47,4 40,2 --- ---

IO 15 WR EG W 59 49 49,7 43,3 --- ---
1.OG 59 49 49,8 43,2 --- ---
2.OG 59 49 49,8 43,0 --- ---
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Hom 124 -  Feuerwache Kirchhörde / 11. Änderung des B-Plans

Einzelpunktberechnung nach 16. BImSchV

Immissionsort Nutzung SW HR IGW,T

dB(A)

IGW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

IO 16 MI EG SW 64 54 49,2 41,8 --- ---
1.OG 64 54 50,6 43,2 --- ---

IO 17 WR EG 59 49 52,8 44,3 --- ---
1.OG 59 49 56,2 47,7 --- ---
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DIN 18005 BESTAND      PLANUNG DIFF. PLAN. / BESTAND
Stockwerk Name Nutz. Richtung OW,T OW,N LrT LrN LrT LrN Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Immissionsort-Nr.: 1

EG IO 1 WR SO 50 40 56,7 48,0 56,8 48,1 0,1 0,1
1.OG IO 1 WR SO 50 40 56,9 48,2 57,0 48,3 0,1 0,1

Immissionsort-Nr.: 2

EG IO 2 WR O 50 40 58,1 49,5 58,7 50,1 0,6 0,6
1.OG IO 2 WR O 50 40 58,4 49,7 59,0 50,4 0,6 0,7

Immissionsort-Nr.: 3

EG IO 3 WR N 50 40 54,8 46,3 55,0 46,6 0,2 0,4
1.OG IO 3 WR N 50 40 54,7 46,2 54,9 46,6 0,2 0,4

Immissionsort-Nr.: 4

EG IO 4 WR S 50 40 47,0 38,4 47,6 39,0 0,5 0,6
1.OG IO 4 WR S 50 40 48,6 40,0 49,2 40,6 0,6 0,6
2.OG IO 4 WR S 50 40 49,4 40,8 49,9 41,3 0,5 0,5

Immissionsort-Nr.: 5

EG IO 5 WR O 50 40 59,3 51,0 59,1 50,8 -0,2 -0,1
1.OG IO 5 WR O 50 40 59,4 51,1 59,2 50,9 -0,2 -0,1
2.OG IO 5 WR O 50 40 59,1 50,7 58,9 50,6 -0,2 -0,1

Immissionsort-Nr.: 6

EG IO 6 WR N 50 40 55,6 47,5 55,7 47,5 0,0 0,0
1.OG IO 6 WR N 50 40 54,4 46,3 54,5 46,4 0,1 0,1
2.OG IO 6 WR N 50 40 54,3 46,1 54,4 46,3 0,1 0,1

Immissionsort-Nr.: 7

EG IO 7 WR S 50 40 56,0 47,7 55,8 47,5 -0,2 -0,2
1.OG IO 7 WR S 50 40 54,9 46,6 54,5 46,3 -0,3 -0,2
2.OG IO 7 WR S 50 40 55,0 46,7 54,6 46,4 -0,3 -0,2

Immissionsort-Nr.: 8

EG IO 8 WR O 50 40 60,2 52,0 60,1 51,9 -0,1 -0,1
1.OG IO 8 WR O 50 40 60,0 51,8 59,9 51,7 -0,1 -0,1
2.OG IO 8 WR O 50 40 59,5 51,3 59,3 51,2 -0,2 -0,1

Immissionsort-Nr.: 9

EG IO 9 WR N 50 40 56,9 48,8 56,8 48,7 -0,1 -0,1
1.OG IO 9 WR N 50 40 55,8 47,8 55,7 47,7 -0,1 -0,1
2.OG IO 9 WR N 50 40 55,4 47,4 55,3 47,3 -0,1 -0,1

Immissionsort-Nr.: 10

EG IO 10 WR O 50 40 60,4 52,4 60,4 52,3 0,0 0,0
1.OG IO 10 WR O 50 40 60,2 52,1 60,1 52,1 -0,1 0,0
2.OG IO 10 WR O 50 40 59,6 51,6 59,5 51,5 -0,1 -0,1

Immissionsort-Nr.: 11

EG IO 11 WR S 50 40 53,2 45,4 53,2 45,3 -0,1 0,0
1.OG IO 11 WR S 50 40 54,4 46,5 54,3 46,5 -0,1 0,0
2.OG IO 11 WR S 50 40 54,1 46,3 54,1 46,3 -0,1 -0,1

Immissionsort-Nr.: 12

EG IO 12 WR O 50 40 62,7 54,9 62,7 54,8 0,0 0,0
1.OG IO 12 WR O 50 40 61,7 53,8 61,7 53,8 0,0 0,0
2.OG IO 12 WR O 50 40 60,5 52,6 60,5 52,6 0,0 0,0

Immissionsort-Nr.: 13

EG IO 13 WR SW 50 40 56,4 48,6 56,3 48,6 0,0 0,0
1.OG IO 13 WR SW 50 40 57,0 49,2 57,0 49,2 0,0 0,0

Immissionsort-Nr.: 14

EG IO 14 WR W 50 40 56,7 49,9 56,3 49,6 -0,4 -0,3
1.OG IO 14 WR W 50 40 57,1 49,9 56,8 49,7 -0,3 -0,2
2.OG IO 14 WR W 50 40 57,1 49,7 56,7 49,4 -0,4 -0,3
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DIN 18005 BESTAND      PLANUNG DIFF. PLAN. / BESTAND
Stockwerk Name Nutz. Richtung OW,T OW,N LrT LrN LrT LrN Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Immissionsort-Nr.: 15

EG IO 15 WR W 50 40 56,3 49,5 55,7 49,1 -0,5 -0,4
1.OG IO 15 WR W 50 40 56,8 49,6 56,2 49,2 -0,6 -0,4
2.OG IO 15 WR W 50 40 56,9 49,4 56,2 48,9 -0,7 -0,5

Immissionsort-Nr.: 16

EG IO 16 MI SW 60 50 55,2 47,1 51,8 44,2 -3,3 -2,9
1.OG IO 16 MI SW 60 50 56,4 48,2 53,1 45,5 -3,2 -2,7

Immissionsort-Nr.: 17

EG IO 17 WR 50 40 51,8 43,4 54,5 46,0 2,7 2,7
1.OG IO 17 WR 50 40 53,5 45,0 57,4 48,9 3,9 3,9
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